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19. Oktober 2017, WIFI Salzburg

Österreichische Gefahrgutkonferenz 2017

Verkehrsleiter und technische Unterwegskontrolle 

Europäische Vorgaben 
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Verkehrsleiter - VO(EG) Nr. 1071/2009 

ĂVerkehrsleiter ñ eine von einem Unternehmen 
beschäftigte natürliche Person oder, falls es sich 
bei diesem Unternehmen um eine natürliche 
Person handelt, diese Person selbst oder 
gegebenenfalls eine von diesem Unternehmen 
vertraglich beauftragte andere natürliche Person, 
die tatsächlich und dauerhaft die 
Verkehrstätigkeiten dieses Unternehmens 
leitet ;
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Verkehrsleiter

Wurde gegen den Verkehrsleiter oder das 
Verkehrsunternehmen in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten ein Urteil wegen einer 
schwerwiegenden Straftat oder eine Sanktion wegen 
schwerster Verstöße gegen 
Gemeinschaftsvorschriftengemäß verhängt, so führt 
die zuständige Behörde des Mitgliedstaates ein 
Verfahren durch………… Aberkennung der 
Zuverlässigkeit 
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Verkehrsleiter

ÁWenn eine zuständige Behörde feststellt , …….. 
Anforderungen nicht mehr erfüllt sind, so 
kann sie dem Unternehmen eine Frist folgender 
Dauer zur Behebung des vorschriftswidrigen 
Zustands einräumen : 

Á höchstens sechs Monate für die Einstellung eines 
Nachfolgers des Verkehrsleiters

Á Stellt die zuständige Behörde fest, dass das 
Unternehmen eine oder mehrere Anforderungen 
nicht mehrerfüllt, so setzt sie die Zulassung zum 
Beruf des Kraftverkehrsunternehmers aus.
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Risikoeinstufung

Die BH und die LPD haben Aufzeichnungen über die 
Verstöße der Unternehmen zu führen.

Die Verstöße werden nach ihrem Schweregrad in die 
Kategorie

Sehr schwer - schwer   - geringfügig

eingestuft.



VO (EU) 2016/403
ab 01.01.2017

Einstufung schwerwiegender Verstöße gegen die 
Unionsvorschriften, die zur Aberkennung der 
Zuverlässigkeit der Kraftverkehrsunternehmer 
führen können



Eine gemeinsame Listevon Kategorien, Art und Schweregrad der 
Verstößegegen die Unionsvorschriften im gewerblichen Straßenverkehr 
wurde erstellt, die ergänzend zu den Anforderungen in Anhang IV der 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 zur Aberkennung der Zuverlässigkeit von 
Kraftverkehrsunternehmern führen können. 

Die maximale Häufigkeit der Verstöße, bei deren Überschreiten 
wiederholte Verstöße als schwerwiegendere Verstöße eingestuft 
werden, unter Berücksichtigung der Zahl der Fahrer, die vom 
Verkehrsleiter für die Verkehrstätigkeit eingesetzt werden. 

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen Informationen über die 
schwerwiegenden Verstöße nach den Absätzen 1 und 2 bei der 
Durchführung der nationalen Verwaltungsverfahren zur Beurteilung der 
Zuverlässigkeit. 
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VUR - Verkehrsunternehmensregister
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EU - Verkehrsunternehmensregister
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Verkehrsunternehmensregister

Berechnungsschlüssel

Å Sehr schwere Verstöße / gefährlicher Mangel  - Faktor 40

Å Schwere Verstöße / erheblicher Mangel           - Faktor 10

Å Leichte Verstöße / geringer Mangel                  - Faktor 1
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Verkehrsunternehmensregister

Berechnungsschlüssel

Á Im letzten Jahr - Faktor 3

Á Im vorletzten Jahr - Faktor 2

Á Im vorvorletzten Jahr - Faktor 1

Á Die errechnete Summe wird durch die Anzahl der Kontrollen 

der jeweiligen Jahre dividiert.
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Die Risikoeinstufung wird nach folgender 
Formel berechnet: 

Formel für die allgemeine Risikoeinstufung 

Dabei ist 

RR = Wert der allgemeinen Risikoeinstufung 

D Yi = Gesamtwert für die Mängel in den Jahren 1, 2, 3 

D Y1 = (#DD x 40) + (# MaD x 10) + (# MiD x 1) in Jahr 1 

#… = Anzahl der…
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Beispiel: Berechnung im Oktober 2017

1 Sehr schwerer Verstoß Feber 2015 - 1 x 40 (Faktor) x  1 

(Jahresfaktor) = 40 Pkt

1 Schwerer Verstoß Juli 2016 - 1 x 10 (Faktor) x 2 (Jahresfaktor) = 

20 Pkt

3 Leichte und 1 sehr schwerer Verstoß im August 2017

-3 x 1 (Faktor) + 1 x 40 (Faktor) x 3 (Jahresfaktor) = 129 Pkt

3 Kontrollen ðergibt  / 189 : 3 = 63 Punkte 

Gesamtpunkte = 63 Punkte ðRisikounternehmen ?
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Wann liegt eine hohe Risikoeinstufung vor? 

Á Das Ausmaß der Risikoeinstufung ergibt sich aus 
einem Gesamtvergleich der Risikoeinstufungen 
aller in der Kontrolldatenbank erfassten 
Unternehmen. 

Á Eine hohe Risikoeinstufung haben Unternehmen, 
deren Wert für die Risikoeinstufung im Bereich der 
oberen 20 % in Relation zu allen im 
Risikoeinstufungssystem erfassten Unternehmen 
liegt. 
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Haben Unternehmen Anspruch auf Auskunft 
zu ihrer Risikoeinstufung? 

Á Unternehmen erhalten auf Anfrage von der jeweils 
zuständigen Behörde(Bezirksverwaltungsbehörde, 
Landespolizeidirektion) Auskunft über ihre 
jeweilige Risikoeinstufung. 

Á Seitens des BMVIT wurde auch eine direkte 
Abfragemöglichkeit für die Unternehmen über 
Unternehmens -Serviceportal (USP) in Aussicht 
gestellt. 
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Ab wann gilt das? 

Á EU-Sozialvorschriften (VO 561/2006 und 
165/2014) und Positivkontrollen werden bereits 
seit 1. Februar 2014 laufend eingetragen.  

Á Die Verstöße gegen die Richtlinie zur 
regelmäßigen technischen Überwachung sowie zur 
technischen Unterwegskontrolle werden ab dem 
20. Mai 2018 bzw. dem 20. Mai 2019 laufend 
eingetragen. 

Á Alle übrigen zusätzlichen rechtskräftigen Verstöße 
gemäß der VO (EU) 2016/403 und die damit 
zusammenhängenden Positivkontrollen werden 
seit dem 1. Juli 2017 laufend eingetragen.



DANKE


